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Die erste Nebenkostenabrechnung 

Im Laufe der Jahre hat der Gesetzgeber immer neue An-
forderungen an die Abrechnung der sogenannten Be-
triebs- oder Mietnebenkosten gestellt. Für die meisten 
Privatvermieter stellen die komplizierten Nebenkosten-
abrechnungen daher die mit Abstand größte Hürde dar. 
Aus diesem Grund steht das Abrechnungsmodul bei „WISO 
Vermieter“ auch eindeutig im Mittelpunkt.  Ihre jährlichen 
Abrechnungen erzeugen Sie wahlweise über die Startseite 
(Mausklick auf die Schaltfläche „Neue Abrechnung erstel-
len“) oder über den Menüpunkt „Datei“ - „Neu“ - „Neben-
kostenabrechnung“. 

Bevor im Folgenden die Eingabemöglichkeiten Schritt für 
Schritt vorgestellt werden, eine Begriffsklärung vorweg: 
„WISO Vermieter“ unterscheidet zwischen „Objekten“ (= 
Immobilie) und „Wohneinheiten“ (= Abrechnungseinhei-
ten). Innerhalb eines Objektes können sich mehrere Wohn-/
Abrechnungseinheiten befinden. Sie haben die Wahl zwi-
schen vier verschiedenen Objekttypen:

Ŷ Mehrfamilienhaus (mehrere Wohneinheiten möglich),

Ŷ Eigentumswohnung (mehrere Wohneinheiten möglich),

Ŷ Einfamilienhaus (eine Wohneinheit) und

Ŷ Einliegerwohnung (eine Wohneinheit).
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Hintergrund: Betriebskostenverordnung

Die Betriebskostenverordnung regelt ganz genau, wel-
che Ausgaben ein Vermieter auf seine Mieter umlegen 
darf. Darin finden sich 16 durchweg sehr genau be-
zeichnete Ausgabenarten:

1. Grundsteuer und andere „öffentliche Lasten“,

2. Wasserversorgung, 

3. Entwässerung,

4. Heizkosten, 

5. Warmwasserbereitung, 

6. Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasser-
versorgungsanlagen,

7. Betriebskosten von Personen- oder Lastenaufzü-
gen,

8. Straßenreinigung und Müllbeseitigung,

9. Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung, 

10. Gartenpflege,

11. Beleuchtung,

12. Schornsteinreinigung,

13. Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung,

14. Kosten für den Hauswart (= Hausmeister, nicht: 
Hausverwalter),

15. für eine Gemeinschafts-Antennenanlage oder 
Kabelanschluss sowie 

16. Betriebskosten von Einrichtungen für die Wäsche-
pflege.

Außerdem sieht die Verordnung eine unspezifische 
Sammelposition („sonstige Betriebskosten“) vor. Grund-
sätzlich nicht auf die Mieter umgelegt werden dürfen 
reine Hausverwaltungskosten, wie zum Beispiel Bank-
gebühren, Zinsen oder Porto sowie die Ausgaben für 
Vermieter-Versicherungen, soweit sie sich nicht auf das 
Gebäude beziehen (z. B. Rechtsschutz- oder Mietaus-
fallversicherungen).
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Neue Abrechnung erstellen

Bevor „WISO Vermieter“ den eigentlichen Abrechnungsas-
sistenten einblendet, wählen Sie im Dialogfenster „Neue 
Abrechnung erstellen“ entweder ein bereits vorhandenes 
Objekt aus oder erfassen zunächst die grundlegenden Ob-
jektangaben. Dabei ...

Ŷ wählen Sie den Objekttyp, 

Ŷ tragen, falls erforderlich, die Anzahl der Wohnungen 
ein (einschließlich einer eventuell selbst genutzten 
Wohnung),

Ŷ geben die Adresse des Objekts ein,

Ŷ legen fest, ob Sie eine Nebenkostenabrechnung und 
/ oder eine separate Heizkostenabrechnung erstellen 
wollen und 

Ŷ tragen die dazugehörigen Abrechnungszeiträume ein.

Bitte beachten Sie: Zwischenzeitliche Leerstände oder vo-
rübergehende Eigennutzungen müssen Sie an dieser Stelle 
noch nicht berücksichtigen: Das erledigen Sie später im 
Schritt „Mieterdaten ergänzen“. 

Per Mausklick auf den Button „Abrechnung erstellen“ star-
ten Sie den Abrechnungsassistenten:

1. Schritt: Angaben zum Objekt erfassen

Im Bereich „Objektangaben / Eigentümer“ tragen Sie zu-
sätzlich zu den zuvor bereits erfassten Objektangaben zu-
nächst die Eigentümer-Kontaktdaten nach, sofern das Pro-
gramm diese Angaben nicht bereits automatisch aus einem 
zuvor erstellten Objekt übernommen hat:
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Sofern Sie keine Heizkostenabrechnung mit dem „WISO 
Vermieter“ erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Wei-
ter mit Rechnungen erfassen“ (in dem Fall lesen Sie weiter 

Hintergrund: Heizkostenabrechnung

Heizkosten müssen auf Basis der Heizkostenverordnung 
abgerechnet werden. Falls das Warmwasser über die 
Heizungsanlage erzeugt wird, erstreckt sich die Ver-
ordnung auch auf den Warmwasserverbrauch. Zu den 
Heizkosten gehören vor allem die Kosten für ...

Ŷ Brennstoffverbrauch und -lieferung,

Ŷ Strom für die Heizungsanlage,

Ŷ Bedienungs-, Wartungs-, Reinigungs- und Prüf-
kosten sowie eventuelle 

Ŷ Berechnungs- und Aufteilungskosten.

Ŷ Brennstoffverbrauch und -lieferung,

Ŷ Strom für die Heizungsanlage,

Ŷ Bedienungs-, Wartungs-, Reinigungs- und Prüf-
kosten sowie eventuelle

Ŷ Berechnungs- und Aufteilungskosten.

Ŷ Bedienungs-, Wartungs-, Reinigungs- und Prüf-
kosten sowie eventuelle 

Ŷ Berechnungs- und Aufteilungskosten.

Nicht in die Heizkostenabrechnung aufgenommen 
und umgelegt werden dürfen hingegen die Kosten von 
Feuerlöscher-Prüfungen,  Versicherungs-Beiträge für 
Brennmateriallager oder auch Trinkgelder (zum Beispiel 
für den Öllieferanten). Als Vermieter haben Sie grund-
sätzlich drei Abrechnungsalternativen:

unter: „2. Schritt: Rechnungen erfassen“.) Ansonsten kli-
cken Sie auf die Schaltfläche „Weiter mit Heizkostenab-
rechnung“.
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Ŷ Sie sorgen selbst für eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten.

Ŷ Sie vergeben die Verbrauchserfassung an einen 
externen Ablesedienst: Dann erhalten Sie regel-
mäßig differenzierte Abrechnungen der einzelnen 
Wohneinheiten, die Sie direkt an Ihre Mieter 
weiterleiten.

Ŷ In bestimmten Sonderfällen dürfen Sie die Heiz-
kosten ausnahmsweise auch nach der Wohn- bzw. 
Heizfläche oder dem Verbrauch des Vorjahres 
umlegen. Das gilt zum Beispiel für Einliegerwoh-
nungen, bei Gebäuden aus der Zeit vor 1981 ohne 
regulierbare Heizkörper oder bei Ausfall der Geräte 
zur Verbrauchserfassung.

Wollen Sie die verursachungsgerechte Kostenverteilung 
eigenhändig vornehmen, sind Sie verpflichtet, sämtliche 
Heizkörper mit identischen Heizkostenverteilern (HKV) 
auszustatten. Nur so ist die Vergleichbarkeit gewähr-
leistet. Außerdem muss der Warmwasser-Durchlauf an 
allen Entnahmestellen jeder Wohneinheit erfasst wer-
den. Der individuelle Verbrauch stellt den Hauptvertei-
lungsschlüssel der gesamten Heiz- und Warmwasser-
kosten dar. Abweichende Regelungen im Mietvertrag 
sind nicht zulässig. Über die Kosten und das genaue 
Umlageverfahren müssen Sie Ihre Mieter jedes Jahr in 
einer nachvollziehbaren Heizkostenabrechnung infor-
mieren.

Vorbereitung der Heizkostenabrechnung

die Option „Ich möchte für das Objekt eine Heizkostenab-
rechnung mit dem WISO Vermieter erstellen“:

Falls Sie einen externen Anbieter mit der Abrechnung von 
Heiz- und Warmwasserkosten beauftragt haben, belassen 
Sie es bei der Voreinstellung. Anderenfalls aktivieren Sie 




